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Neufassung der Satzung des PULK Musiktheater e.V. 

 

Alt  Änderungen Neu 
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins 
 
 
(1) Der Verein fü hrt den Namen „PULK 

Müsiktheater“. Er soll in das Vereinsregister 
eingetragen werden ünd fü hrt danach den 
Züsatz „e.V.“. 
 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Berlin. 
 
(3) Das Gescha ftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 1 Name, Sitz, Gerichtsstand und 
Geschäftsjahr des Vereins 
 
(1) Der Verein fü hrt den Namen „PULK 

Müsiktheater“. Er soll ist in das 
Vereinsregister eingetragen werden ünd fü hrt 
danach den Züsatz „e.V.“. 
 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Berlin. 
 
(3) Der Gerichtsstand ist Berlin. 
 
(4) Das Gescha ftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 1 Name, Sitz, Gerichtsstand und 
Geschäftsjahr des Vereins 
 
(1) Der Verein fü hrt den Namen „PULK 

Müsiktheater“. Er ist in das Vereinsregister 
eingetragen ünd fü hrt den Züsatz „e.V.“. 
 
 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Berlin. 
 
(3) Der Gerichtsstand ist Berlin. 
 
(4) Das Gescha ftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 Zweck und Gemeinnützigkeit des Vereins 
 
(1) Der Zweck des Vereins ist die Fo rderüng der 

Künst ünd Kültür, insbesondere des 
gemeinsamen Müsizierens als kültürelle 
Gemeinschaftsaüfgabe sowie der Jügendhilfe.  
 

(2) Zür Erreichüng dessen ha lt der Verein 
regelma ßig Proben ab, die der Vorbereitüng 
aüf Konzerte ünd andere müsikalische 
Veranstaltüngen dienen, womit er sich in den 
Dienst der Ö ffentlichkeit stellt.  

 
(3) Der Verein fü hrt ferner Kreativ- ünd 

Probenarbeit mit Jügendlichen ünd jüngen 
Erwachsenen dürch. Im Foküs stehen die 
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Anleitüng zür Entfaltüng eigener 
Kreativra üme im Müsiktheaterbereich dürch 
Proben ünd Coachings (beispielsweise Einzel- 
ünd Grüppenstimmbildüng, Darstellendes 
Spiel, Pra senztraining) ünd die Fo rderüng der 
jeweiligen perso nlichen ünd sozialen 
Kompetenzen sowie die Sta rküng des 
Gemeinschaftssinnes. 

 
(4) Die Erfü llüng der Vereinsziele erfolgt 

ünpolitisch ünd ünkonfessionell. 
 
(5) Der Verein ist selbstlos ta tig, er verfolgt nicht 

in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Er 
verfolgt aüsschließlich ünd ünmittelbar 
gemeinnü tzige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steüerbegü nstigende Zwecke“ der 
Abgabenordnüng. 

 
(6) Mittel des Vereins dü rfen nür fü r die 

satzüngsma ßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder sind bei der Aüsü büng von 
Vereinsa mtern ehrenamtlich ta tig ünd 
erhalten keine Züwendüngen aüs den Mitteln 
des Vereins. Es darf keine Person dürch 
Aüsgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder dürch ünverha ltnisma ßig hohe 
Vergü tüngen begü nstigt werden. 
 

Anleitüng zür Entfaltüng eigener 
Kreativra üme im Müsiktheaterbereich dürch 
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gemeinnü tzige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steüerbegü nstigende Zwecke“ der 
Abgabenordnüng. 

 
(6) Mittel des Vereins dü rfen nür fü r die 

satzüngsma ßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder sind bei der Aüsü büng von 
Vereinsa mtern ehrenamtlich ta tig ünd. Sie 
erhalten keine Züwendüngen aüs den Mitteln 
des Vereins, es sei denn der Vorstand 
beschließt eine Aüsnahme. Es darf keine 
Person dürch Aüsgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind, oder dürch 
ünverha ltnisma ßig hohe Vergü tüngen 
begü nstigt werden. 
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(7) Wer Ta tigkeiten im Dienst des Vereins aüsü bt, 
kann hierfü r dürch entsprechenden 
Vorstandsbeschlüss im Rahmen der 
haüshaltsrechtlichen Mo glichkeiten aüf der 
Gründlage eines Dienstvertrages oder als 
Aüfwandsentscha digüng nach § 3 Nr. 26a EStG 
(Ehrenamtspaüschale) eine Vergü tüng 
erhalten. 

 

(7) Wer Ta tigkeiten im Dienst des Vereins aüsü bt, 
kann hierfü r dürch entsprechenden 
Vorstandsbeschlüss im Rahmen der 
haüshaltsrechtlichen Mo glichkeiten aüf der 
Gründlage eines Dienstvertrages oder als 
Aüfwandsentscha digüng nach § 3 Nr. 26a EStG 
(Ehrenamtspaüschale) eine Vergü tüng 
erhalten. 

 
§ 3 Mitglieder 
 
Der Verein besteht aüs:  
1. Aktiven Mitgliedern,  
2. Inaktiven Mitgliedern,  
3. Fo rdermitgliedern,  
4. Ehrenmitgliedern. 
 

 § 3 Mitglieder 
 
Der Verein besteht aüs:  
1. Aktiven Mitgliedern,  
2. Inaktiven Mitgliedern,  
3. Fo rdermitgliedern,  
4. Ehrenmitgliedern. 

§ 4 Aktive Mitglieder 
 
(1) Aktives Mitglied kann jede Person sein, die 

mit müsikalischen, technischen oder 
sonstigen Fa higkeiten zür Vereinsarbeit 
beitra gt. 
 

(2) Die Aüfnahme in den Verein ist schriftlich 
beim Vorstand zü beantragen. Bei 
Minderja hrigen ist der Aüfnahmeantrag dürch 
die gesetzlichen Vertreter zü stellen. 
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die gesetzlichen Vertreter zü stellen. 

 
 
 
 
 
 

§ 4 Aktive Mitglieder 
 
(1) Aktives Mitglied kann jede Person sein, die 
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(3) Der Vorstand, vertreten dürch mindestens 
zwei seiner Mitglieder, entscheidet ü ber den 
Aüfnahmeantrag nach einer geeigneten 
Prü füng der Fa higkeiten ünd nach freiem 
Ermessen. Eine Ablehnüng des Antrags müss 
er gegenü ber der antragstellenden Person 
nicht begrü nden. 

(3) Der Vorstand, vertreten dürch mindestens 
zwei seiner Mitglieder, entscheidet ü ber den 
Aüfnahmeantrag nach einer geeigneten 
Prü füng der Fa higkeiten ünd nach freiem 
Ermessen. Eine Ablehnüng des Antrags müss 
er gegenü ber der antragstellenden Person 
nicht begrü nden. 

 
(4) Aktive Mitglieder ko nnen sich bei der 

jeweiligen organisatorischen ünd 
kü nstlerischen Leitüng üm die Mitwirküng an 
einem Projekt oder Konzert bewerben. 
 

(3) Der Vorstand, vertreten dürch mindestens 
zwei seiner Mitglieder, entscheidet ü ber den 
Aüfnahmeantrag nach einer geeigneten 
Prü füng der Fa higkeiten ünd nach freiem 
Ermessen. Eine Ablehnüng des Antrags müss 
er gegenü ber der antragstellenden Person 
nicht begrü nden. 

 
(4) Aktive Mitglieder ko nnen sich bei der 

jeweiligen organisatorischen ünd 
kü nstlerischen Leitüng üm die Mitwirküng an 
einem Projekt oder Konzert bewerben. 

 
§ 5 Inaktive Mitglieder und Fördermitglieder 
 
(1) Aktive Mitglieder ko nnen freiwillig oder aüf 

Anraten des Vorstandes zü den inaktiven 
Mitgliedern ü bertreten. Sie ko nnen im 
Einvernehmen mit dem Vorstand jederzeit 
wieder aktive Mitglieder werden. 
 

(2) Fo rdermitglied kann jede natü rliche oder 
jüristische Person sein, die die Bestrebüngen 
des Vereins ünterstü tzen mo chte, ohne sich 
aktiv an der Vereinsarbeit zü beteiligen. 
Ansprü che gegenü ber dem Verein ko nnen 
daraüs nicht abgeleitet werden. 

 
(3) Fü r die Aüfnahme der Fo rdermitglieder ist ein 

schriftlicher Antrag notwendig. 
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daraüs nicht abgeleitet werden. 

 
(3) Fü r die Aüfnahme der Fo rdermitglieder ist ein 
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§ 5 Inaktive Mitglieder und Fördermitglieder 
 
(1) Aktive Mitglieder ko nnen freiwillig oder aüf 

Anraten des Vorstandes zü den inaktiven 
Mitgliedern ü bertreten. Sie ko nnen im 
Einvernehmen mit dem Vorstand jederzeit 
wieder aktive Mitglieder werden. 
 

(2) Fo rdermitglied kann jede natü rliche oder 
jüristische Person sein, die die Bestrebüngen 
des Vereins ünterstü tzen mo chte, ohne sich 
aktiv an der Vereinsarbeit zü beteiligen. 
Ansprü che gegenü ber dem Verein ko nnen 
daraüs nicht abgeleitet werden. 

 
(3) Fü r die Aüfnahme der Fo rdermitglieder ist ein 

schriftlicher Antrag per Vordrück notwendig. 
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§ 6 Ehrenmitglieder 
 
Aüf Vorschlag des Vorstands kann die 
Mitgliederversammlüng Mitglieder oder sonstige 
Personen, die sich üm den Verein besonders 
verdient gemacht haben, zü Ehrenmitgliedern aüf 
Lebenszeit ernennen. 
 

 § 6 Ehrenmitglieder 
 
Aüf Vorschlag des Vorstands kann die 
Mitgliederversammlüng Mitglieder oder sonstige 
Personen, die sich üm den Verein besonders 
verdient gemacht haben, zü Ehrenmitgliedern aüf 
Lebenszeit ernennen. 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft  
 
(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet dürch Tod, 

Aüstritt oder Aüsschlüss. 
(2) Der Aüstritt erfolgt dürch schriftliche 

Erkla rüng gegenü ber dem Vorstand ünter 
Einhaltüng einer einmonatigen 
Kü ndigüngsfrist züm Ende eines Qüartals. Bis 
zü diesem Zeitpünkt bleibt das aüstretende 
Mitglied zür Bezahlüng des Mitgliedsbeitrages 
verpflichtet. 
 

(3) Ein Mitglied kann dürch Beschlüss der 
Mitgliederversammlüng mit einer 2/3-
Mehrheit aüs dem Verein aüsgeschlossen 
werden, wenn sein Verhalten in grober Weise 
gegen die Interessen des Vereins versto ßt. Vor 
Beschlüssfassüng ist dem Mitglied ünter 
Setzüng einer angemessenen Frist 
Gelegenheit zür Rechtfertigüng zü geben. 
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(4) Ein in grober Weise gegen die Interessen des 
Vereins verstoßendes Verhalten liegt 
insbesondere vor bei rassistischem, 
sexistischem oder sonstigem 
diskriminierendem sowie bei 
gesetzeswidrigem oder gewaltta tigem 
Verhalten ünd bei beharrlichem Nichterfü llen 
der Mitgliederpflichten. 
 

(4) Ein in grober Weise gegen die Interessen des 
Vereins verstoßendes Verhalten liegt 
insbesondere vor bei rassistischem, 
sexistischem oder sonstigem 
diskriminierendem sowie bei 
gesetzeswidrigem oder gewaltta tigem 
Verhalten ünd bei beharrlichem Nichterfü llen 
der Mitgliederpflichten. 

 

(4) Ein in grober Weise gegen die Interessen des 
Vereins verstoßendes Verhalten liegt 
insbesondere vor bei rassistischem, 
sexistischem oder sonstigem 
diskriminierendem sowie bei 
gesetzeswidrigem oder gewaltta tigem 
Verhalten ünd bei beharrlichem Nichterfü llen 
der Mitgliederpflichten. 

 
§ 8 Pflichten der Mitglieder 
 
(1) Alle Mitglieder haben die Interessen des 

Vereins zü fo rdern. Die aktiven Mitglieder 
haben aüßerdem die Pflicht, pü nktlich ünd 
regelma ßig an den Probenterminen 
teilzünehmen bzw. sich bei Verhinderüng 
rechtzeitig abzümelden. 

(2) Das Eigentüm des Vereins sowie dem Verein 
zür Nützüng ü berlassenes Fremdeigentüm ist 
von allen Mitgliedern pfleglich zü behandeln. 
Bei fahrla ssiger oder vorsa tzlicher 
Bescha digüng oder Verlüst ist Ersatz zü 
leisten. 
 

 § 8 Pflichten der Mitglieder 
 
(1) Alle Mitglieder haben die Interessen des 

Vereins zü fo rdern. Die aktiven Mitglieder 
haben aüßerdem die Pflicht, pü nktlich ünd 
regelma ßig an den Probenterminen 
teilzünehmen bzw. sich bei Verhinderüng 
rechtzeitig abzümelden. 

(2) Das Eigentüm des Vereins sowie dem Verein 
zür Nützüng ü berlassenes Fremdeigentüm ist 
von allen Mitgliedern pfleglich zü behandeln. 
Bei fahrla ssiger oder vorsa tzlicher 
Bescha digüng oder Verlüst ist Ersatz zü 
leisten. 

 
§ 9 Mitgliedsbeiträge 
 
(1) Jedes Mitglied hat einen im Voraüs fa llig 

werdenden viertelja hrlichen Mitgliedsbeitrag 
zü entrichten. Die Ho he der Mitgliedsbeitra ge 
wird von der Mitgliederversammlüng 
festgelegt ünd kann fü r die verschiedenen 
Mitgliedsgrüppen verschieden hoch sein. 
 
 
 

§ 9 Mindestmitgliedsbeiträge 
 
(1) Jedes Mitglied hat einen im Voraüs fa llig 

werdenden viertelja hrlichen 
Mindestmitgliedsbeitrag zü entrichten. Die 
Ho he der Mindestmitgliedsbeitra ge wird von 
der Mitgliederversammlüng festgelegt ünd 
kann fü r die verschiedenen Mitgliedsgrüppen 
verschieden hoch sein. 
 

§ 9 Mindestmitgliedsbeiträge 
 
(1) Jedes Mitglied hat einen im Voraüs fa llig 

werdenden viertelja hrlichen 
Mindestmitgliedsbeitrag zü entrichten. Die 
Ho he der Mindestmitgliedsbeitra ge wird von 
der Mitgliederversammlüng festgelegt ünd 
kann fü r die verschiedenen Mitgliedsgrüppen 
verschieden hoch sein. 
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(2) Kommt ein Mitglied seinen 
Zahlüngsverpflichtüngen mehr als 12 Monate 
nicht nach, kann die Mitgliederversammlüng 
aüf Antrag des Vorstandes den Aüsschlüss des 
Mitglieds beschließen. 

 
 
 
(3) Der Beitrag kann aüf Antrag in besonderen 

Fa llen dürch Beschlüss des Vorstandes bis aüf 
Widerrüf erma ßigt oder erlassen werden. 

 
 
(4) Ehrenmitglieder sind von den 

Mitgliedsbeitra gen befreit. 
 

(2) Kommt ein Mitglied seinen 
Zahlüngsverpflichtüngen nicht nach, liegt es 
im Ermessen des Vorstandes, ob das Mitglied 
weiterhin an Aktivita ten des Vereins 
teilnehmen darf. 

 
(3) Kommt ein Mitglied seinen 

Zahlüngsverpflichtüngen mehr als 12 Monate 
nicht nach, kann die Mitgliederversammlüng 
aüf Antrag des Vorstandes den Aüsschlüss des 
Mitglieds beschließen. Die 
Zahlüngsverpflichtüng bleibt bis dahin 
ünberü hrt. 

 
(4) Der Beitrag kann aüf Antrag in besonderen 

Fa llen dürch Beschlüss des Vorstandes bis aüf 
Widerrüf erma ßigt, gestündet oder erlassen 
werden. 

 
(5) Ehrenmitglieder sind von den 

Mitgliedsbeitra gen befreit. 
 

(2) Kommt ein Mitglied seinen 
Zahlüngsverpflichtüngen nicht nach, liegt es 
im Ermessen des Vorstandes, ob das Mitglied 
weiterhin an Aktivita ten des Vereins 
teilnehmen darf. 

 
(3) Kommt ein Mitglied seinen 

Zahlüngsverpflichtüngen mehr als 12 Monate 
nicht nach, kann die Mitgliederversammlüng 
aüf Antrag des Vorstandes den Aüsschlüss des 
Mitglieds beschließen. Die 
Zahlüngsverpflichtüng bleibt bis dahin 
ünberü hrt. 

 
(4) Der Beitrag kann aüf Antrag in besonderen 

Fa llen dürch Beschlüss des Vorstandes bis aüf 
Widerrüf erma ßigt, gestündet oder erlassen 
werden. 

 
(5) Ehrenmitglieder sind von den 

Mitgliedsbeitra gen befreit. 
 

§ 10 Finanzierung und Verwendung der 
Finanzmittel  
 
(1) Die Finanzierüng des Vereins erfolgt ü ber 

Mitgliedsbeitra ge, U berschü sse aüs Konzerten 
ünd sonstige Einnahmen. Mitgliedsbeitra ge 
ünd andere Züwendüngen dienen allein den 
beschriebenen Zwecken des Vereins. 
 

(2) U ber die Verwendüng der Mittel entscheidet 
der Vorstand. 
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der Vorstand. 
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(3) Nicht mit dem angegebenen Zweck zü 
vereinbarende Züwendüngen oder 
ünverha ltnisma ßig hohe Vergü tüngen dü rfen 
aüs Vereinsmitteln weder an Mitglieder noch 
an andere Personen gewa hrt werden. 

 

(3) entfa llt 
 

§ 11 Organe des Vereins 
 
Örgane des Vereins sind der Vorstand ünd die 
Mitgliederversammlüng. 
 

 § 11 Organe des Vereins 
 
Örgane des Vereins sind der Vorstand ünd die 
Mitgliederversammlüng. 
 

§ 12 Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aüs der/dem 

Vorsitzenden, der/dem Stellvertreter*in, 
der/dem Schatzmeister*in ünd der/dem 
Schriftfü hrer*in ünd ist Vorstand im Sinne des 
§ 26 BGB. 
 
 
 
 
 

(2) Es sind jeweils zwei Mitglieder des 
Vorstandes gemeinsam vertretüngsberechtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 12 Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aüs der/dem 

Vorsitzenden, der/dem Stellvertreter*in, 
der/dem Schatzmeister*in Finanzvorstand/-
vorsta ndin ünd der/dem Schriftfü hrer*/in 
ünd ist Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Der 
Vorstand beschließt bei Anwesenheit aller 
Vorstandmitglieder, welches weitere 
Vorstandsmitglied die/den Vorsitzende/n im 
Bedarfsfall vertreten wird. 

 
(2) Es sind jeweils zwei Mitglieder des 

Vorstandes gemeinsam vertretüngsberechtigt, 
wobei sie an die Beschlü sse des Vorstands 
ünd der Mitgliederversammlüng gebünden 
sind. 
 
 
 
 
 
 

§ 12 Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aüs der/dem 

Vorsitzenden, der/dem Finanzvorstand/-
vorsta ndin ünd der/dem Schriftfü hrer/in ünd 
ist Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Der 
Vorstand beschließt bei Anwesenheit aller 
Vorstandmitglieder, welches weitere 
Vorstandsmitglied die/den Vorsitzende/n im 
Bedarfsfall vertreten wird. 

 
 
(2) Es sind jeweils zwei Mitglieder des 

Vorstandes gemeinsam vertretüngsberechtigt, 
wobei sie an die Beschlü sse des Vorstands 
ünd der Mitgliederversammlüng gebünden 
sind. 
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(3) Die Mitglieder des Vorstands werden von der 
Mitgliederversammlüng aüf Daüer von 2 
Jahren einzeln gewa hlt, sie bleiben jedoch so 
lange im Amt bis eine Neüwahl erfolgt ist. Nür 
vollja hrige voll gescha ftsfa hige Mitglieder des 
Vereins ko nnen Mitglieder des Vorstandes 
sein. Wird die Mitgliedschaft im Verein 
beendet, endet aüch die Mitgliedschaft im 
Vorstand. 

 
(4) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aüs dem 

Vorstand aüs, so sind die verbleibenden 
Mitglieder des Vorstands berechtigt, ein 
Mitglied des Vereins bis zür Wahl des 
Nachfolgers dürch die 
Mitgliederversammlüng in den Vorstand zü 
wa hlen. 

 
(5) Der Vorstand fasst seine Beschlü sse in 

Vorstandssitzüngen, die von der/dem 
Vorsitzenden oder der/dem Stellvertreter*in 
schriftlich oder mü ndlich einberüfen werden. 
U ber die Beschlü sse des Vorstandes ist ein 
Protokoll aüfzünehmen, das von der/dem 
Vorsitzenden sowie der/dem Schriftfü hrer*in 
zü ünterschreiben ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Die Mitglieder des Vorstands werden von der 
Mitgliederversammlüng aüf Daüer von 2 
Jahren einzeln gewa hlt, sie bleiben jedoch so 
lange im Amt bis eine Neüwahl erfolgt ist. Nür 
vollja hrige voll gescha ftsfa hige Mitglieder des 
Vereins ko nnen Mitglieder des Vorstandes 
sein. Wird die Mitgliedschaft im Verein 
beendet, endet aüch die Mitgliedschaft im 
Vorstand. 

 
(4) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aüs dem 

Vorstand aüs, so sind die verbleibenden 
Mitglieder des Vorstands berechtigt, ein 
Mitglied des Vereins bis zür Wahl des 
Nachfolgers dürch die 
Mitgliederversammlüng in den Vorstand zü 
wa hlen. 

 
(5) Der Vorstand fasst seine Beschlü sse in 

Vorstandssitzüngen, die von der/dem 
Vorsitzenden oder der/dem Stellvertreter*/in 
schriftlich oder mü ndlich einberüfen werden. 
Eine aüßerordentliche Sitzüng müss 
einberüfen werden, wenn mindestens 2 
Vorstandsmitglieder dies verlangen. Die 
Beschlüssfa higkeit im Vorstand ist gegeben, 
wenn mindestens 50% der 
Vorstandsmitglieder anwesend sind. 
Beschlü sse werden mit einfacher Mehrheit 
gefasst. Bei Stimmgleichheit entscheidet die 
Stimme der Sitzüngsleitüng. U ber die 
Beschlü sse des Vorstandes ist ein Protokoll 
aüfzünehmen, das von der/dem Vorsitzenden 
sowie der/dem Schriftfü hrer*in zü 
ünterschreiben ist. 

(3) Die Mitglieder des Vorstands werden von der 
Mitgliederversammlüng aüf Daüer von 2 
Jahren einzeln gewa hlt, sie bleiben jedoch so 
lange im Amt bis eine Neüwahl erfolgt ist. Nür 
vollja hrige voll gescha ftsfa hige Mitglieder des 
Vereins ko nnen Mitglieder des Vorstandes 
sein. Wird die Mitgliedschaft im Verein 
beendet, endet aüch die Mitgliedschaft im 
Vorstand. 

 
(4) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aüs dem 

Vorstand aüs, so sind die verbleibenden 
Mitglieder des Vorstands berechtigt, ein 
Mitglied des Vereins bis zür Wahl des 
Nachfolgers dürch die 
Mitgliederversammlüng in den Vorstand zü 
wa hlen. 

 
(5) Der Vorstand fasst seine Beschlü sse in 

Vorstandssitzüngen, die von der/dem 
Vorsitzenden oder der/dem Stellvertreter/in 
schriftlich oder mü ndlich einberüfen werden. 
Eine aüßerordentliche Sitzüng müss 
einberüfen werden, wenn mindestens 2 
Vorstandsmitglieder dies verlangen. Die 
Beschlüssfa higkeit im Vorstand ist gegeben, 
wenn mindestens 50% der 
Vorstandsmitglieder anwesend sind. 
Beschlü sse werden mit einfacher Mehrheit 
gefasst. Bei Stimmgleichheit entscheidet die 
Stimme der Sitzüngsleitüng. U ber die 
Beschlü sse des Vorstandes ist ein Protokoll 
aüfzünehmen. 
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(6) Der Vorstand bestimmt fü r Projekte eine 

kü nstlerische Leitüng aüs den Kreisen der 
Mitglieder des Vereins ünd bestimmt 
insbesondere ü ber die kü nstlerische 
Aüsrichtüng der Vereinsarbeit sowie die 
Umsetzüng von Projekten ünd Konzerten. 
 

(6) Sitzüngen des Vorstandes dü rfen aüch digital 
stattfinden. 

 
(7) Der Vorstand bestimmt fü r Projekte eine 

kü nstlerische Leitüng aüs den Kreisen der 
Mitglieder des Vereins ünd bestimmt 
insbesondere ü ber die kü nstlerische 
Aüsrichtüng der Vereinsarbeit sowie die 
Umsetzüng von Projekten ünd Konzerten. 

 
(8) Der Vorstand kann fü r Projekte eine 

kü nstlerische, eine organisatorische ünd eine 
müsikalische Leitüng sowie weitere 
Verantwortliche aüs dem Kreis der Mitglieder 
bestimmen, die im Rahmen des Projektes 
eigene Gestaltüngsbefügnisse haben. 

 
(9) Der Vorstand kann zür Erfü llüng seiner 

Aüfgaben weitere Mitglieder dazü 
bevollma chtigen, konkrete Aüfgaben zü 
ü bernehmen ünd in diesen bis aüf Widerrüf 
von ihnen vertreten zü werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) Sitzüngen des Vorstandes dü rfen aüch digital 
stattfinden. 

 
(7) Der Vorstand bestimmt insbesondere ü ber die 

kü nstlerische Aüsrichtüng der Vereinsarbeit 
sowie die Umsetzüng von Projekten. 

 
 
 
 

(8) Der Vorstand kann fü r Projekte eine 
kü nstlerische, eine organisatorische ünd eine 
müsikalische Leitüng sowie weitere 
Verantwortliche aüs dem Kreis der Mitglieder 
bestimmen, die im Rahmen des Projektes 
eigene Gestaltüngsbefügnisse haben. 

 
(9) Der Vorstand kann zür Erfü llüng seiner 

Aüfgaben weitere Mitglieder dazü 
bevollma chtigen, konkrete Aüfgaben zü 
ü bernehmen ünd in diesen bis aüf Widerrüf 
von ihnen vertreten zü werden. 
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§ 13 Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlüng hat insbesondere 

folgende Aüfgaben:  
a. Feststellüng, Aba nderüng ünd Aüslegüng 
der Satzüng,  
b. Entgegennahme des Jahresberichts ünd der 
Jahresabrechnüng des Vorstandes,  
c. Genehmigüng des ja hrlichen 
Kassenprü füngsberichts ünd Entlastüng des 
Vorstandes,  
d. Besta tigüng von geplanten Projekten ünd 
Konzerten im folgenden Gescha ftsjahr,  
e. Wahl des Vorstandes aüf die Daüer von 2 
Jahren,  
f. ja hrliche Besta tigüng des Vorstandes,  
g. Wahl der/des Kassenprü fenden aüf die 
Daüer von 2 Jahren,  
h. Festsetzüng der Mitgliedsbeitra ge,  
i. Beschlüssfassüng ü ber die Aüflo süng des 
Vereins,  
j. Ernennüng von Ehrenmitgliedern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 13 Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlüng ist oberstes 

Örgan des Vereins. Ihr obliegen hat 
insbesondere folgende Aüfgaben:  
a. Feststellüng, Aba nderüng ünd Aüslegüng 
der Satzüng,  
b. Entgegennahme des Jahresberichts ünd der 
Jahresabrechnüng des Vorstandes,  
c. Genehmigüng des ja hrlichen 
Kassenprü füngsberichts ünd Entlastüng des 
Vorstandes,  
d. Besta tigüng von geplanten Projekten ünd 
Konzerten im folgenden Gescha ftsjahr,  
e. Wahl des Vorstandes aüf die Daüer von 2 
Jahren,  
f. ja hrliche Besta tigüng des Vorstandes Wahl 
einer/s Kassenwartes/in aüf die Daüer von 2 
Jahren,  
g. Wahl der/des von mindestens einer/m 
Kassenprü fenden aüf die Daüer von 2 Jahren,  
h. Festsetzüng der Mindestmitgliedsbeitra ge,  
i. Beschlüssfassüng ü ber die Aüflo süng des 
Vereins,  
j. Ernennüng von Ehrenmitgliedern. 
Änderung der Reihenfolge 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 13 Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlüng ist oberstes 

Örgan des Vereins. Ihr obliegen folgende 
Aüfgaben:  
a. Entgegennahme des Jahresberichts ünd der 
Jahresabrechnüng des Vorstandes,  
b. Genehmigüng des ja hrlichen 
Kassenprü füngsberichts ünd Entlastüng des 
Vorstandes,   
c. Wahl des Vorstandes aüf die Daüer von 2 
Jahren,  
d.  Wahl einer/s Kassenwartes/in aüf die 
Daüer von 2 Jahren, 
e. Wahl von mindestens einer/m 
Kassenprü fenden aüf die Daüer von 2 Jahren,  
f.  Besta tigüng von geplanten Projekten, 
g. Festsetzüng der Mindestmitgliedsbeitra ge,  
h. A nderüng ünd Aüslegüng der Satzüng, 
i. Ernennüng von Ehrenmitgliedern. 
j. Beschlüssfassüng ü ber die Aüflo süng des 
Vereins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

(1) Mindestens einmal im Jahr ist vom Vorstand 
eine ordentliche Mitgliederversammlüng 
einzüberüfen. Aüßerdem müss eine 
Mitgliederversammlüng einberüfen werden, 
wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder 
wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder die 
Einberüfüng schriftlich ünter Angabe des Zwecks 
ünd der Grü nde verlangt. Die Einberüfüng erfolgt 
schriftlich ünter Einhaltüng einer Frist von vier 
Wochen ünd ünter Angabe der Tagesordnüng. 
  
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Tagesordnüng setzt der Vorstand fest. 

Jedes Vereinsmitglied kann bis spa testens 
eine Woche vor der Mitgliederversammlüng 
beim Vorstand schriftlich eine Erga nzüng der 
Tagesordnüng beantragen. U ber den Antrag 
entscheidet der Vorstand. U ber Antra ge zür 
Tagesordnüng, die vom Vorstand nicht 
aüfgenommen würden oder die erstmals in 
der Mitgliederversammlüng gestellt werden, 
entscheidet die Mitgliederversammlüng mit 
der Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder; dies gilt nicht fü r Antra ge, die eine 
A nderüng der Satzüng, A nderüngen der 
Mitgliedsbeitra ge oder die Aüflo süng des 
Vereins züm Gegenstand haben. 
 

(2) Mindestens einmal im Jahr ist vom Vorstand 
eine ordentliche Mitgliederversammlüng 
einzüberüfen. Aüßerdem müss eine 
Mitgliederversammlüng einberüfen werden, 
wenn das Interesse des Vereins es erfordert 
oder wenn mindestens ein Viertel der 
Mitglieder die Einberüfüng schriftlich ünter 
Angabe des Zwecks ünd der Grü nde verlangt. 
Die Einberüfüng erfolgt schriftlich ünter 
Einhaltüng einer Frist von vier Wochen ünd 
ünter Angabe der Tagesordnüng. 
 

(3) Die Mitgliederversammlüng darf aüf 
Beschlüss des Vorstandes als digitale oder 
hybride Versammlüng dürchgefü hrt werden. 
Alle teilnehmenden Mitglieder haben dasselbe 
Stimmrecht. 

 
(4) Die Tagesordnüng setzt der Vorstand fest. 

Jedes Vereinsmitglied kann bis spa testens 
eine Woche vor der Mitgliederversammlüng 
beim Vorstand schriftlich eine Erga nzüng der 
Tagesordnüng beantragen. U ber den Antrag 
entscheidet der Vorstand. U ber Antra ge zür 
Tagesordnüng, die vom Vorstand nicht 
aüfgenommen würden oder die erstmals in 
der Mitgliederversammlüng gestellt werden, 
entscheidet die Mitgliederversammlüng mit 
der Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder; dies gilt nicht fü r Antra ge, die eine 
A nderüng der Satzüng, A nderüngen der 
Mitgliedsbeitra ge oder die Aüflo süng des 
Vereins züm Gegenstand haben. 

 

(2) Mindestens einmal im Jahr ist vom Vorstand 
eine ordentliche Mitgliederversammlüng 
einzüberüfen. Aüßerdem müss eine 
Mitgliederversammlüng einberüfen werden, 
wenn das Interesse des Vereins es erfordert 
oder wenn mindestens ein Viertel der 
Mitglieder die Einberüfüng schriftlich ünter 
Angabe des Zwecks ünd der Grü nde verlangt. 
Die Einberüfüng erfolgt schriftlich ünter 
Einhaltüng einer Frist von vier Wochen ünd 
ünter Angabe der Tagesordnüng. 
 

(3) Die Mitgliederversammlüng darf aüf 
Beschlüss des Vorstandes als digitale oder 
hybride Versammlüng dürchgefü hrt werden. 
Alle teilnehmenden Mitglieder haben dasselbe 
Stimmrecht. 

 
(4) Die Tagesordnüng setzt der Vorstand fest. 

Jedes Vereinsmitglied kann bis spa testens 
eine Woche vor der Mitgliederversammlüng 
beim Vorstand schriftlich eine Erga nzüng der 
Tagesordnüng beantragen. U ber den Antrag 
entscheidet der Vorstand. U ber Antra ge zür 
Tagesordnüng, die vom Vorstand nicht 
aüfgenommen würden oder die erstmals in 
der Mitgliederversammlüng gestellt werden, 
entscheidet die Mitgliederversammlüng mit 
der Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder; dies gilt nicht fü r Antra ge, die eine 
A nderüng der Satzüng, A nderüngen der 
Mitgliedsbeitra ge oder die Aüflo süng des 
Vereins züm Gegenstand haben. 
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(3) Die Versammlüngsleitüng ü bernimmt die/der 
Vorstandsvorsitzende, im Falle ihrer/seiner 
Abwesenheit die/der Stellvertreter*in. Sollten 
beide nicht anwesend sein, wird eine Person 
die die Versammlüngsleitüng ü bernimmt von 
der Mitgliederversammlüng bestimmt. 

 
 

(4) Soweit die/der Schriftfü hrer*in nicht 
anwesend ist, wird aüch sie/er von der 
Mitgliederversammlüng bestimmt. 

 
(5) Eine ordnüngsgema ß einberüfene 

Mitgliederversammlüng ist beschlüssfa hig, 
sofern Vorstandsmitglieder in 
vertretüngsberechtigter Anzahl ünd 
mindestens ein weiteres Mitglied des Vereins, 
das nicht dem Vorstand angeho rt, anwesend 
sind. Die Beschlü sse der 
Mitgliederversammlüng werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gü ltigen Stimmen 
gefasst, sofern nichts anderes bestimmt ist. 
Bei Stimmgleichheit gelten Antra ge als 
abgelehnt. Zür A nderüng der Satzüng ünd des 
Vereinszwecks ist eine Mehrheit von drei 
Vierteln der abgegebenen gü ltigen Stimmen 
erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 

(5) Die Versammlüngsleitüng ü bernimmt die/der 
Vorstandsvorsitzende, im Falle ihrer/seiner 
Abwesenheit die/der Stellvertreter*/in. 
Sollten beide nicht anwesend sein, wird eine 
Person die die Versammlüngsleitüng 
ü bernimmt von der Mitgliederversammlüng 
bestimmt. 

 
(6) Soweit die/der Schriftfü hrer*/in nicht 

anwesend ist, wird aüch sie/er von der 
Mitgliederversammlüng bestimmt. 

 
(7) Eine ordnüngsgema ß einberüfene 

Mitgliederversammlüng ist beschlüssfa hig, 
sofern Vorstandsmitglieder in 
vertretüngsberechtigter Anzahl ünd 
mindestens ein weiteres Mitglied des Vereins, 
das nicht dem Vorstand angeho rt, anwesend 
sind. Die Beschlü sse der 
Mitgliederversammlüng werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gü ltigen Stimmen 
gefasst, sofern nichts anderes bestimmt ist. 
Bei Stimmgleichheit gelten Antra ge als 
abgelehnt. Zür A nderüng der Satzüng ünd des 
Vereinszwecks ist eine Mehrheit von drei 
Vierteln der abgegebenen gü ltigen Stimmen 
erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 

(5) Die Versammlüngsleitüng ü bernimmt die/der 
Vorstandsvorsitzende, im Falle ihrer/seiner 
Abwesenheit die/der Stellvertreter/in. Sollten 
beide nicht anwesend sein, wird eine Person 
die die Versammlüngsleitüng ü bernimmt von 
der Mitgliederversammlüng bestimmt. 

 
 

(6) Soweit die/der Schriftfü hrer/in nicht 
anwesend ist, wird aüch sie/er von der 
Mitgliederversammlüng bestimmt. 

 
(7) Eine ordnüngsgema ß einberüfene 

Mitgliederversammlüng ist beschlüssfa hig, 
sofern Vorstandsmitglieder in 
vertretüngsberechtigter Anzahl ünd 
mindestens ein weiteres Mitglied des Vereins, 
das nicht dem Vorstand angeho rt, anwesend 
sind. Die Beschlü sse der 
Mitgliederversammlüng werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gü ltigen Stimmen 
gefasst, sofern nichts anderes bestimmt ist. 
Bei Stimmgleichheit gelten Antra ge als 
abgelehnt. Zür A nderüng der Satzüng ünd des 
Vereinszwecks ist eine Mehrheit von drei 
Vierteln der abgegebenen gü ltigen Stimmen 
erforderlich. 
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(6) U ber die Beschlü sse der 
Mitgliederversammlüng ist ein Protokoll 
aüfzünehmen, das von der 
Versammlüngsleitüng ünd der/dem 
Schriftfü hrer*in zü ünterschreiben ist ünd 
allen Vereinsmitgliedern zür Verfü güng 
gestellt wird. 

 

(8) U ber die Beschlü sse der 
Mitgliederversammlüng ist ein Protokoll 
aüfzünehmen, das von der 
Versammlüngsleitüng ünd der/dem 
Schriftfü hrer*in zü ünterschreiben ist ünd 
allen Vereinsmitgliedern zür Verfü güng 
gestellt wird. 

 
(9) Blockabstimmüngen sind bei Züstimmüng 

aller anwesenden Mitglieder züla ssig. 
 

(8) U ber die Beschlü sse der 
Mitgliederversammlüng ist ein Protokoll 
aüfzünehmen, das allen Vereinsmitgliedern 
zür Verfü güng gestellt wird. 

 
 
 
 

(9) Blockabstimmüngen sind bei Züstimmüng 
aller anwesenden Mitglieder züla ssig. 
 

§ 14 Kassenprüfung 
 
(1) Einmal ja hrlich ist die Kasse von einem 

gewa hlten Mitglied aüf rechnerische ünd 
sachliche Richtigkeit zü prü fen. 
 
 

(2) Ein Kassenprü füngsbericht ist der 
Mitgliederversammlüng vorzüstellen. 

 
(3) Die Entlastüng des Vorstandes ist von 

der/dem Kassenprü fenden zü beantragen. 
 

§ 14 Kassenprüfung 
 
(1) Einmal ja hrlich ist die Kasse von mindestens 

einem der gewa hlten Mitglied 
Kassenprü fenden aüf rechnerische ünd 
sachliche Richtigkeit zü prü fen. 
 

(2) Ein Kassenprü füngsbericht ist der 
Mitgliederversammlüng vorzüstellen. 

 
(3) Die Entlastüng des Vorstandes ist von 

der/dem/den Kassenprü fenden zü 
beantragen. 

 

§ 14 Kassenprüfung 
 
(1) Einmal ja hrlich ist die Kasse von mindestens 

einem der gewa hlten Kassenprü fenden aüf 
rechnerische ünd sachliche Richtigkeit zü 
prü fen. 
 

(2) Ein Kassenprü füngsbericht ist der 
Mitgliederversammlüng vorzüstellen. 

 
(3) Die Entlastüng des Vorstandes ist von 

der/dem/den Kassenprü fenden zü 
beantragen. 

 
 § 15 Haftung 

 
Fü r Verbindlichkeiten des Vereins haftet allein das 
Vereinsvermo gen. Eine Haftüng der 
Vereinsmitglieder oder des Vorstandes ist 
aüsgeschlossen, soweit keine grobe Fahrla ssigkeit 
vorliegt. 
 
 

§ 15 Haftung 
 
Fü r Verbindlichkeiten des Vereins haftet allein das 
Vereinsvermo gen. Eine Haftüng der 
Vereinsmitglieder oder des Vorstandes ist 
aüsgeschlossen, soweit keine grobe Fahrla ssigkeit 
vorliegt. 
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 § 16 Satzungsänderung 
 
(1) Eine Satzüngsa nderüng kann nür beschlossen 

werden, wenn sie bei der Einberüfüng zür 
Mitgliederversammlüng als 
Tagesordnüngspünkt gesondert aüfgefü hrt 
ist. 
 

(2) Eine Satzüngsa nderüng bedarf einer 
dreiviertel Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder. 

 
(3) A nderüngen oder Erga nzüngen der Satzüng, 

welche die züsta ndige Registerbeho rde oder 
das Finanzamt vorschreiben, werden vom 
Vorstand ümgesetzt ünd bedü rfen keiner 
Beschlüssfassüng dürch die 
Mitgliederversammlüng. Sie sind den 
Mitgliedern spa testens mit der Einladüng zür 
na chsten Mitgliederversammlüng mitzüteilen. 

 

§ 16 Satzungsänderung 
 
(1) Eine Satzüngsa nderüng kann nür beschlossen 

werden, wenn sie bei der Einberüfüng zür 
Mitgliederversammlüng als 
Tagesordnüngspünkt gesondert aüfgefü hrt 
ist. 
 

(2) Eine Satzüngsa nderüng bedarf einer 
dreiviertel Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder. 

 
(3) A nderüngen oder Erga nzüngen der Satzüng, 

welche die züsta ndige Registerbeho rde oder 
das Finanzamt vorschreiben, werden vom 
Vorstand ümgesetzt ünd bedü rfen keiner 
Beschlüssfassüng dürch die 
Mitgliederversammlüng. Sie sind den 
Mitgliedern spa testens mit der Einladüng zür 
na chsten Mitgliederversammlüng mitzüteilen. 

 
 § 17 Datenschutzgrundsätze 

 
(1) Zür Dürchfü hrüng der Vereinsaüfgaben 

werden personenbezogene Mitgliederdaten 
elektronisch gespeichert. Diese werden in 
einer gesonderten Datenschützerkla rüng 
spezifiziert, die vom Vorstand festgelegt wird. 
 

(2) Die Vorgaben in der 
Datenschützgründverordnüng ünd im 
Bündesdatenschützgesetz sind einzühalten. 
Nach Aüstritt des Mitglieds werden die 
personenbezogenen Daten gelo scht, soweit 

§ 17 Datenschutzgrundsätze 
 
(1) Zür Dürchfü hrüng der Vereinsaüfgaben 

werden personenbezogene Mitgliederdaten 
elektronisch gespeichert. Diese werden in 
einer gesonderten Datenschützerkla rüng 
spezifiziert, die vom Vorstand festgelegt wird. 
 

(2) Die Vorgaben in der 
Datenschützgründverordnüng ünd im 
Bündesdatenschützgesetz sind einzühalten. 
Nach Aüstritt des Mitglieds werden die 
personenbezogenen Daten gelo scht, soweit 
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sie nicht entsprechend der gesetzlichen 
Vorgaben aüfzübewahren sind. 

 
(3) Verantwortlich fü r die Einhaltüng des 

Datenschützes im Verein sind alle 
Vorstandsmitglieder, fü r die Datenpflege 
die/der Schriftfü hrer/in, der aüch gleichzeitig 
Ansprechperson im Sinne der DSGVÖ fü r die 
Mitglieder ist. 

 

sie nicht entsprechend der gesetzlichen 
Vorgaben aüfzübewahren sind. 

 
(3) Verantwortlich fü r die Einhaltüng des 

Datenschützes im Verein sind alle 
Vorstandsmitglieder, fü r die Datenpflege 
die/der Schriftfü hrer/in, der aüch gleichzeitig 
Ansprechperson im Sinne der DSGVÖ fü r die 
Mitglieder ist. 

 
§ 15 Auflösung des Vereins, Beendigung aus 
anderen Gründen und Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke 
 
(1) Der Verein kann nür in einer 

Mitgliederversammlüng aüfgelo st werden. 
Der Antrag aüf Aüflo süng müss von 
mindestens der Ha lfte der Mitglieder 
formüliert ünd ünterzeichnet sein. Der 
Beschlüss aüf Aüflo süng müss mit 
Dreiviertelmehrheit der anwesenden 
Mitglieder erfolgen. 
 
 
 
 
 

(2) Im Falle der Aüflo süng des Vereins sind 
die/der Vorsitzende des Vorstands ünd 
die/der Stellvertreter*in gemeinsam 
vertretüngsberechtigte Liqüidatoren, falls die 
Mitgliederversammlüng keine anderen 
Personen berüft. 

 

§ 158 Auflösung des Vereins, Beendigung aus 
anderen Gründen und Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke 
 
(1) Der Verein kann nür in einer 

Mitgliederversammlüng aüfgelo st werden. 
Eine Aüflo süng des Vereins kann nür 
beschlossen werden, wenn sie bei der 
Einberüfüng zür Mitgliederversammlüng als 
Tagesordnüngspünkt gesondert aüfgefü hrt 
ist. Der Antrag aüf Aüflo süng müss von 
mindestens der Ha lfte der Mitglieder einem 
Mitglied formüliert ünd ünterzeichnet sein. 
Der Beschlüss aüf Aüflo süng müss mit 
Dreiviertelmehrheit der anwesenden 
Mitglieder erfolgen. 
 

(2) Im Falle der Aüflo süng des Vereins sind 
die/der Vorsitzende des Vorstands ünd 
die/der Stellvertreter*/in gemeinsam 
vertretüngsberechtigte Liqüidatoren, falls die 
Mitgliederversammlüng keine anderen 
Personen berüft. 

 

§ 18 Auflösung des Vereins, Beendigung aus 
anderen Gründen und Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke 
 
(1) Eine Aüflo süng des Vereins kann nür 

beschlossen werden, wenn sie bei der 
Einberüfüng zür Mitgliederversammlüng als 
Tagesordnüngspünkt gesondert aüfgefü hrt 
ist. Der Antrag aüf Aüflo süng müss von 
mindestens einem Mitglied formüliert ünd 
ünterzeichnet sein. Der Beschlüss aüf 
Aüflo süng müss mit Dreiviertelmehrheit der 
anwesenden Mitglieder erfolgen. 
 
 
 
 

(2) Im Falle der Aüflo süng des Vereins sind 
die/der Vorsitzende des Vorstands ünd 
die/der Stellvertreter/in gemeinsam 
vertretüngsberechtigte Liqüidatoren, falls die 
Mitgliederversammlüng keine anderen 
Personen berüft. 
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(3) Bei Aüflo süng oder Aüfhebüng des Vereins 
oder bei Wegfall steüerbegü nstigter Zwecke 
fa llt sein Vermo gen an eine jüristische Person 
des o ffentlichen Rechts oder eine andere 
steüerbegü nstigte Ko rperschaft zwecks 
Verwendüng fü r die Fo rderüng der 
Jügendhilfe. 

 

(3) Bei Aüflo süng oder Aüfhebüng des Vereins 
oder bei Wegfall steüerbegü nstigter Zwecke 
fa llt sein Vermo gen an eine jüristische Person 
des o ffentlichen Rechts oder eine andere 
steüerbegü nstigte Ko rperschaft zwecks 
Verwendüng fü r die Fo rderüng der 
Jügendhilfe. 

 

(3) Bei Aüflo süng oder Aüfhebüng des Vereins 
oder bei Wegfall steüerbegü nstigter Zwecke 
fa llt sein Vermo gen an eine jüristische Person 
des o ffentlichen Rechts oder eine andere 
steüerbegü nstigte Ko rperschaft zwecks 
Verwendüng fü r die Fo rderüng der 
Jügendhilfe. 

 
 


